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Thüringer Volleyball-Verband e.V.  
Präsidium  
August-Röbling-Straße 11  
99091 Erfurt  
 
 
 
Ergebnisprotokoll zum Ordentlichen Verbandstag  
des Thüringer Volleyball-Verband e.V. am 24.05.2014, 10.00 – 16:15 Uhr  
in Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Aula  
 
 
Teilnehmer: 
 
Präsidium:    Ines Knauerhase – Präsidentin  

Frank Eberhardt  – Vizepräsident  
Gerlind Bastam   –  Vizepräsidentin  
Mathias Wenzel   –  Vizepräsident 
 

Ständige Ausschüsse:   Michael Henke   –  Schiedsrichterausschuss  
Günter Eck   – Lehrausschuss  
Dieter Menschel  –  Verbandsgericht  
Julia Liebscher   –  Jugendausschuss  
Jens Fräsdorf   –  Breiten- und Seniorensportausschuss 
Klaus-Peter Hutzsch  –  KV Ost, Verantw. Öffentlichkeitsarbeit  
 
Oliver Schmidt   –  KV Rhön-Rennsteig  
Hans-Jürgen Römer  –  KV Weimar/Apolda  
Reinhard Müller   –  KV Nord  
Edgar Krauß   –  KV Nord/West  
Konny Größl   – KV Wartburgkreis  
Maike Arlt   –  Geschäftsführerin 
Robert Möller   –  Mitarbeiter Geschäftsstelle 
Tom Wächter   –  Mitarbeiter Geschäftsstelle 
Jan Wunderlich   –  Landestrainer männlich 
Jan Kirchhöfer   –  Landestrainer weiblich 
 

Mitgliedsvereine:  Vertreter von 54 Mitgliedsvereinen waren anwesend. 
(siehe Teilnehmerliste) 

Anlage 1  
Gäste:     Rolf Beilschmidt 
 
entschuldigt:    Rainer Pfennig   –  KV Nordhausen  
 
 
 
TOP 1 Begrüßung der Teilnehmer durch die Präsidentin 
 
Der Verbandstag wurde durch Ines Knauerhase eröffnete. Sie begrüßte herzlich die anwesenden Vertreter 
der Mitgliedsvereine, die Vertreter der Kreisverbände sowie alle Gäste. Der Verbandstag wurde 
entsprechend der vorliegenden Tagesordnung begonnen. 
 
 
TOP 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
 
Die Ordnungsmäßigkeit der Einladung wurde festgestellt. 
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TOP 3 Feststellung der Stimmberechtigung, Stimmenzahl und Beschlussfähigkeit 
 
Die Stimmauszählung ergab, dass 

 

69 Stimmenberechtigte mit 239 Stimmen anwesend waren. 

 
Die Beschlussfähigkeit des Verbandstages wurde festgestellt. 
 
 
TOP 4 Wahl des Versammlungsleiters        Anlage 1.1 
 
Die Präsidentin schlug dem Verbandstag vor, sie von der Versammlungsleitung zu entbinden, um in der 
Diskussion aktiv mitwirken zu können. Ein Versammlungsleiter musste bestätigt werden. Herr Prescher 
wurde dafür vom Präsidium vorgeschlagen. Sven Kühnel hatte Herrn Michael Henke als 
Versammlungsleiter vorgeschlagen. Die Präsidentin stellte letzteren Vorschlag zur Wahl. Folgendes 
Ergebnis ergab sich für Herrn Henke 
 

154 JA-Stimmen 47 NEIN-Stimmen 25 Enthaltungen 

 
Die Präsidentin Ines Knauerhase stellte fest, dass Herr Michael Henke zum Versammlungsleiter gewählt 
wurde. Der Versammlungsleiter übernahm die Versammlungsleitung. 
 
 
TOP 5 Wahl des Protokollführers       Anlage 1.2 
 
Herr Robert Möller wurde vom Präsidium vorgeschlagen. Herr Markus Kliewe wurde von Sven Kühnel als 
Protokollführer vorgeschlagen. Der Versammlungsleiter bittet um das Handzeichen für 
 

76 Robert Möller 106 Markus Kliewe 56 Enthaltungen 

 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass Herr Markus Kliewe zum Protokollführer gewählt wurde. 

 
 
 
Ein weiteres stimmberechtigtes Vereinsmitglied war hinzugekommen. Die Stimmenanzahl erhöhte sich auf 
241 Stimmen. 
 
 
TOP 6 Abstimmungen über die Tagesordnung 
  
Herr Stückrad wieß auf die Anträge vom SWE Volley Team und dem Erfurter VC hin. Zu dem sah er die 
Abwahl des Präsidiums unter Punkt TOP 11 als nicht berücksichtigt. 
Die Delegierten stimmten mit 
 

241 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
für die Annahme der Tagesordnung, die mit den Unterlagen zum Verbandstag versandt wurde. Der 
Verbandstag setzte auf dieser Grundlage seine Arbeit fort. 
 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Verbandstag sich eine bestätigte Tagesordnung gab. 
 

Anlage 2  
 
TOP 7 Bestätigungen des Protokolls vom Verbandstag am 25.05.2013 
 
Sven Kühnel wies die Anwesenden darauf hin, dass das Datum der Versammlung mit 25.10.2013 angeben 
wurde, jedoch der Verbandstag am 25.05.2013 tagte. Zudem wurde im letzten Beschluss das Datum für 
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den nächsten Verbandstag mit 24.05.2013 angegeben, jedoch sah die Beschlussvorlage den Verbandstag 
am 24.05.2014 vor. Die Aufforderung die Teilnehmerliste zu veröffentlichen, wurde gänzlich gestrichen. 
Eine mündlich vereinbarte Nachreichung fand nicht statt. 
 
Klaus-Peter Hutsch wies darauf hin, dass sein Antrag trotz Behandlung in der Mitgliederversammlung 2013 
nicht ins Protokoll aufgenommen wurde. Er bat dies zu erfassen. 
 
Aufgrund der erwähnten Anmerkungen schlug der Versammlungsleiter vor, dass das Protokoll vom 
Verbandstag 2013 überarbeitet und zum kommenden Verbandstag erneut zur Abstimmung gestellt wird. 
 
 
Für die Überarbeitung des Protokolls durch das Präsidium und zur erneuten Abstimmung zum nächsten 
Verbandstag stimmten die Mitglieder mit 
 

209 JA-Stimmen 2 NEIN-Stimmen 24 Enthaltungen 

 
 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass das Protokoll vom Verbandstag 2013 durch das Präsidium 
überarbeitet werden muss und zum nächsten Verbandstag erneut zur Abstimmung gestellt werden muss. 
 
 
TOP 8 Ehrungen 
 
Es ist eine gute Tradition, zum Verbandstag herausragende Leistungen von Einzelpersonen, Vereinen oder 
Mannschaften zu ehren. In 2014 bedachten Präsidentin Ines Knauerhase und Vizepräsident Frank 
Eberhardt die Leistung der Staffelsieger der Saison 2013/14 folgender Teams mit Urkunden und 
Sachpreisen: 
 
1. VSV Jena 90 II  (OLH) 
SG Erfurt electronic  (LKND) 
SV Tröbnitz 1923  (LKOD) 
SV TU Ilmenau I  (LKSH) 
SV Concordia Erfurt I  (LKNH) 
TSV 1896 Wildenbörten  (LKOH) 
VVM Mühlhausen  (BKND) 
Kirchheilinger SV 90  (BKNH) 
VfB 1919 Vacha  (BKSH) 
 
 
TOP 9 Berichte des Präsidiums, der Ausschüsse und Kassenprüfer 
 
Die Präsidentin Frau Knauerhase berichtete über verschiedene Geschäftsvorfälle im letzten Geschäftsjahr. 
Sie fühlte sich von einigen Mitgliedern zu Unrecht kritisiert und unfair behandelt. Sie kündigte ihren 
Rücktritt an. 
 
Frank Eberhardt führte zu seiner Tätigkeit im vergangen Geschäftsjahr aus. 
 
Günter Eck –Lehrwart machte Ausführungen zur Trainerausbildung. 
 
Michael Henke – Schiedsrichterwart machte Ausführungen zum Schiedsrichterwesen. 
 
Jeffrey Bierwirth – Beachwart machte Ausführungen zum Bereich Beachvolleyball. 
 
Bericht der Kassenprüfer – Gabriele Müller 
Die Kasse wurde stichprobenhaft geprüft. Bestände wurden im Zeitraum Januar bis April 2014 geprüft. Die 
Kassenprüfer stellten den Antrag das Präsidium und die Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 
2013/2014 bis zum 30.04.2014 zu entlasten. 

Anlage 3  
 
TOP 10 Aussprache zu den Berichten 
 
In der Aussprache wurden insbesondere folgende Themen diskutiert:  
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- Finanzielle Lage des TVV 
- Notwendigkeit der personellen Aufstockung der Geschäftsstelle 
- Zusammenarbeit des TVV mit der Fa. Arltik 

 
 
TOP 11 Beschlussfassungen 
 
TOP 11.1 Entlastung des Präsidiums und der Ausschüsse 
 
Über die Entlastung wurde wie folgt einzeln abgestimmt: 
 
Kassenprüfer 
 

162 JA-Stimmen 3 NEIN-Stimmen 60 Enthaltungen 

 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Verbandstag die Kassenprüfer entlastet hat. 
 
Ausschüsse 
 

230 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen 5 Enthaltungen 

 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Verbandstag die Ausschüsse entlastet hat. 
 
 
Präsidium 
 

108 JA-Stimmen 92 NEIN-Stimmen 11 Enthaltungen 

 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Verbandstag das Präsidium entlastet hat. 
 
Die Präsidiumsmitglieder erklären sodann einzeln jeder für sich selbst nacheinander folgendes: 
 
Frau Knauerhase: Ich trete vom Amt des Präsidenten des TVV zurück. 
Frau Bastam: Ich trete vom Amt des Vizepräsidenten des TVV zurück. 
Frank Eberhardt: Ich trete vom Amt des Vizepräsidenten des TVV zurück. 
Mathias Wenzel: Ich trete vom Amt des Vizepräsidenten des TVV zurück. 
 
TOP 11.2 Wahl der Wahlkommission 
 
Aus der Mitte des Verbandstages wurden Gabi Fischer, Bernd Groß und Rolf Beilschmidt vorgeschlagen. 
 
Gabi Fischer, Bernd Groß und Rolf Beilschmidt wurden von den Mitgliedern als Mitglieder der 
Wahlkommission vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde mit 
 

233 JA-Stimmen 2 NEIN-Stimmen 1 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Verbandstag eine Wahlkommission gebildet hat, die sofort 
ihre Tätigkeit aufnahm. 
 
 
TOP 11.3 Wahl des Präsidiums 
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Dringlichkeitsantrag aus der Mitte des Verbandstages: Das neue Präsidium soll zunächst nur bis zum 
nächsten ordentlichen Verbandstag gewählt werden. Dann stehen sowieso turnusmäßige Wahlen an. Der 
Vorschlag wurde mit 
 

242 JA-Stimmen 4 NEIN-Stimmen 2 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass die Amtsperiode des neuen Präsidiums bis zum nächsten 
ordentlichen Verbandstag andauert. 
 
Ein Mitglied schlug Herrn Christian Stückrad für das Amt des Präsidenten vor. Es gibt keine weiteren 
Kandidaten. Herr Stückrad erklärt, dass er seiner Kandidatur zustimmt. 
 
Die Wahlkommission stellte Christian Stückrad als Präsident des TVV zur Wahl. Es wird folgendes 
Wahlergebnis festgestellt: 
 

130 JA-Stimmen 65 NEIN-Stimmen 43 Enthaltungen 

 
Weiter wurden als Vizepräsidenten Sven Kühnel, Bertram Tittel und Jörg Orzelski vorgeschlagen. Weitere 
Kandidaten wurden nicht vorgeschlagen. Herr Kühnel, Herr Tittel und Herr Orzelski erklären, dass sie ihrer 
Kandidatur zustimmen. 
 
Die Wahlkommission stellte Sven Kühnel als Vizepräsident des TVV zur Wahl. Es wurde folgendes 
Wahlergebnis festgestellt 
 

145 JA-Stimmen 60 NEIN-Stimmen 24 Enthaltungen 

 
 
Die Wahlkommission stellte Bertram Tittel als Vizepräsident des TVV zur Wahl. Es wurde folgendes 
Wahlergebnis festgestellt 
 

146 JA-Stimmen 41 NEIN-Stimmen 42 Enthaltungen 

 
 
Die Wahlkommission stellte Jörg Orzelski als Vizepräsident des TVV zur Wahl. Es wurde folgendes 
Wahlergebnis festgestellt 
 

155 JA-Stimmen 42 NEIN-Stimmen 33 Enthaltungen 

 
 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Thüringer Volleyball-Verband e.V. ein neues Präsidium 
gewählt hatte, bestehend aus: 
 

- Christian Stückrad, Präsident 
- Sven Kühnel, Vizepräsident 
- Bertram Tittel Vizepräsident 
- Jörg Orzelski, Vizepräsident 

 
Alle Gewählten nahmen die Wahl an. 
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TOP 11.4 Beschlussfassungen  
 
Dem Antrag des Verbandsgerichtes zur Änderung der Spielordnung unter Pkt. 10.4.2. wurde neu formuliert: 
 
„- Bereitstellung des festgelegten Spielballes“ 
 
Der geänderte Antrag wurde mit 
 

227 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 4  
 
Der Antrag des Präsidiums über die Änderung der Finanzordnung – Anlage 2 Beitragsordnung Teil 1 wurde 
mit 
 

4 JA-Stimmen 214 NEIN-Stimmen 17 Enthaltungen 

 
abgelehnt. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Beschluss abgelehnt wurde. 

Anlage 5  
 
Der Antrag des Präsidiums über die Änderung der Finanzordnung – Anlage 2 Beitragsordnung Teil 2 wurde 
neu formuliert. 
 
„Pkt. 1.2.1. Jährliche Einzelmitgliedsbeiträge  
 
Der Mitgliedsbeitrag für Einzelmitglieder beträgt 12€ pro Jahr. 
Fälligkeit: 31. Januar eines Jahres nach Rechnungslegung.“ 
 
Der Antrag wurde mit 
 

219 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen 15 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der geänderte Antrag angenommen wurde. 

Anlage 6  
 
Der Antrag des Präsidiums auf Änderung der Finanzordnung Anlage 2 – Beitragsordnung wurde mit 
 

108 JA-Stimmen 82 NEIN-Stimmen 41 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 7  
 
Der Antrag des Präsidiums auf Änderung der Finanzordnung Anlage 2 – Beitragsordnung  
 
1.7. Abschlagszahlung Verbandssoftware  
 
wurde mit 
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205 JA-Stimmen 27 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 8  
 
Der Antrag des Präsidiums auf Änderung der Finanzordnung Anlage 3 – Honorar- und Spesenordnung 
wurde mit  
 

223 JA-Stimmen 9 NEIN-Stimmen 1 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 9  
 
Der Antrag des Präsidiums auf Änderung der Finanzordnung Anlage 3 – Honorar- und Spesenordnung 
wurde mit  
 

216 JA-Stimmen 9 NEIN-Stimmen 1 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 10  
 
Der Versammlungsleiter musste aufgrund der fortschreitenden Dauer sein Amt niederlegen und bat den 
neuen Präsidenten, Herrn Christian Stückrad, die Versammlung zu leiten. Der Antrag wurde mit 
 

226 JA-Stimmen 1 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Präsident des TVV, Christian Stückrad, übernimmt die weitere Versammlungsleitung. 
 
Der Antrag vom VSC 05 Erfurt zur Beschlussvorlage zur Absetzung der verpflichtenden Jugendarbeit und 
Einführung einer Jugendförderabgabe wurde mit 
 

17 JA-Stimmen 158 NEIN-Stimmen 34 Enthaltungen 

 
abgelehnt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Beschluss abgelehnt wurde. 

Anlage 11  
 
Der Antrag des Landesschiedsrichterauschuss zur Änderung der Finanzordnung zur Punkt 4 wurde mit 
 

216 JA-Stimmen 7 NEIN-Stimmen 9 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Präsident stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 12  
 
Der Antrag des Erfurter Volleyball Club e.V. auf Änderung der Spielordnung unter Pkt. 5.13 wurde mit 
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10 JA-Stimmen 175 NEIN-Stimmen 9 Enthaltungen 

 
abgelehnt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Beschluss abgelehnt wurde. 

Anlage 13  
 
Der Antrag des Erfurter Volleyball Club e.V. auf Änderung der Lehrordnung – Anlage 7. wurde mit 
 

15 JA-Stimmen 172 NEIN-Stimmen 7 Enthaltungen 

 
abgelehnt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Beschluss abgelehnt wurde. 

Anlage 14  
 
Der Antrag vom Landesspielwart zur Einführung einer geregelten Entschädigung für Staffelleiter und 
Ergebnisbeauftragte des TVV e.V. wurde vom Antragsteller Thomas Fienhold, kommissarischer 
Landesspielwart, präzisiert. Die Beschlussvorlage wird in die Honorarordnung aufgenommen. Dieser Antrag 
wurde mit 
 

193 JA-Stimmen 6 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Präsident stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 15  
 
Der Antrag vom Landesspielwart zur Änderung der Landesspielordnung – Strafordnung wurde mit 
 

112 JA-Stimmen 86 NEIN-Stimmen 26 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Präsident stellte fest, dass der Beschluss angenommen wurde. 

Anlage 16  
 
Der Antrag des Präsidiums zum Beschluss des Haushaltsplan 2015 wurde mit 
 

17 JA-Stimmen 184 NEIN-Stimmen 2 Enthaltungen 

 
abgelehnt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Beschluss abgelehnt wurde. 

Anlage 17  
 
 
Aus der Mitte des Verbandstages wird der Dringlichkeitsantrag gestellt, einen außerordentlichen 
Verbandstag zum Ende des Jahres u.a. zur Aussprache und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 
2015 einzuberufen. 
 
Der Annahme des Dringlichkeitsantrags wurde mit  
 

200 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen 1 Enthaltungen 
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zugestimmt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Dringlichkeitsantrag angenommen wurde. 
 
 
Die Abstimmung zur Einberufung des außerordentlichen Verbandstags am 30.11.2014 wurde mit 
 

188 JA-Stimmen 17 NEIN-Stimmen 1 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Der Präsident stellte fest, dass der Antrag angenommen wurde. 
 
 
Der Antrag als Tischvorlage zur Besetzung des Beachausschusses mit Herrn Jeffrey Bierwirth wurde mit 
 

199 JA-Stimmen 6 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
bestätigt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Antrag angenommen wurde. 

Anlage 18  
 
Der Antrag als Tischvorlage zur Besetzung des Landesspielausschusses mit Herrn Thomas Fienhold wurde 
vom Verbandstag mit 
 

206 JA-Stimmen 1 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
bestätigt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Antrag angenommen wurde. 

Anlage 19  
 
Der Antrag als Tischvorlage zur Einsetzung der Leistungssportordnung (LeistSpO) wurde mit 
 

0 JA-Stimmen 182 NEIN-Stimmen 9 Enthaltungen 

 
abgelehnt. 
Der Präsident stellte fest, dass der Antrag abgelehnt wurde. 

Anlage 20  
 
Den Antrag zur Durchsetzung des Beschlusses vom VT am 25.05.2013 wurde vom Antragsteller 
zurückgezogen, da das Protokoll des letzten Verbandstages daraufhin überarbeitet wird. 

Anlage 21  
 
Den letzten Antrag zur Festlegung von Ort und Zeit des nächsten ordentlichen Verbandstages 2015 wurde 
mit 

193 JA-Stimmen 4 NEIN-Stimmen 0 Enthaltungen 

 
angenommen. 
Damit  
 
 







































Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweizer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Wahl des Versammlungsleiters 

Betreff 

 

Beschlussvorschlag 
 

Gemäß Pkt. 2.2 der Geschäftsordnung des TVV wird vorgeschlagen, die Versammlungsleitung Herrn Prescher 
zu übertragen. 
 

 

Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Das Präsidium kann sich aktiv an der Diskussion beteiligen. Die Einhaltung der Geschäftsordnung ist durch 
Einsetzen eines neutralen Gesprächsführers gesichert. 

 
 

Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  02.05.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                

 
 

Abstimmungsergebnis des Verbandstages 
      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 1.1 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Wahl des Protokollführers 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Zum Protokollführer wird Robert Möller, Mitarbeiter der Geschäftsstelle des TVV, gewählt. 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Der Verlauf und die Ergebnisse des Verbandstages können dadurch protokollarisch festgehalten werden. 

 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  18.03.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 
 
 

Anlage 1.2 



Anlage 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tagesordnung des ordentlichen Verbandstages 2014 
 
 

Top 1 Eröffnung des Verbandstages und Begrüßung durch die Präsidentin 

Top 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung des Verbandstages 

Top 3 Feststellung der anwesenden Stimmberechtigten und Stimmenzahl sowie 
der Beschlussfähigkeit 

Top 4 Wahl des Versammlungsleiters 

Top 5 Wahl des Protokollführers 

Top 6 Abstimmung über die Tagesordnung des Verbandstages 2014 

Top 7 Genehmigung des Protokolls vom Verbandstag 2013 

Top 8 Ehrung und Auszeichnung 

Top 9 Berichte des Präsidiums, der Ausschüsse und Kassenprüfer 

Top 10 Aussprache zu den Berichten 

Top 11 Beschlussfassungen 

Top 11.1 Zur Entlastung des Präsidiums und der Ausschüsse 

Top 11.2 

Top 11.3 

Top 11.4 

Wahl der Wahlkommision 

Wahl des Präsidiums 

Beschlussfassungen 

 • zur Änderung der Ordnungen 

 • zum Haushaltsplan 2015 

 • zum Verbandstag 2015 

Top 12 Schlusswort der Präsidenten 
 

Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
 





Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 

Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Verbandsgericht – Dieter Menschel 

Antragsteller 

Änderung der Spielordnung  

Betreff 

 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt die Änderung des Punkt 10.4.2 der Spielordnung: 
 

Alt: „… Des Weiteren hat der Gastgeber folgende Pflichten: 
- Hallenöffnung eine Stunde vor offiziellem Spielbeginn,  
- Aufbau einer ordnungsgemäßen Spielanlage (Prüfzeichen des DVV),  
- Bereitstellung von Spielstandsanzeige und offiziellen Spielberichtsbogen,  
- Bereitstellung des Spielballes (V5M5000)“  

 
Neu: „… Des Weiteren hat der Gastgeber folgende Pflichten: 

- Hallenöffnung eine Stunde vor offiziellem Spielbeginn,  
- Aufbau einer ordnungsgemäßen Spielanlage (Prüfzeichen des DVV),  
- Bereitstellung von Spielstandsanzeige und offiziellen Spielberichtsbogen,  
- Bereitstellung des festgelegten Spielballes“  

 

Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Durch die Änderung wird vermieden, dass bei Einführung eines neuen Ballmodelles ( Hersteller, Qualität ) die 
Spielordnung geändert werden muss.  
Die Festlegung des Spielballes ( Hersteller, Qualität ) kann der Spielausschuss  für jede Spielsaison neu 
festlegen. Die Bekanntgabe erfolgt zum Staffeltag und im Ansetzungsheft des TVV zur jeweiligen Spielsaison. 
 
 

Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  02.05.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                

 
 

Abstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des Verbandstages    
      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt stimmt stimmt stimmt dem Antrag zuzuzuzu.  Der Verbandstag lehntlehntlehntlehnt den Antrag abababab. 

 

Anlage 4 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Änderung der Finanzordnung – Anlage 2 Beitragsordnung Teil 1 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt die Änderung von Punkt 1.1 der Anlage 2 (Beitragsordnung) der Finanzordnung 
in: 
 
Alt: „1.1  Erwerb der Mitgliedschaft im TVV  
 Einmaliger Beitrag pro Verein  30,-€“ 
 
Neu:“ 1.1 Gebühren- oder Beitragsänderungen, die der Deutsche Volleyball-Verband e.V. vornimmt, die den 
TVV sowie seine Mitgliedsvereine betreffen, werden in gleichem Maße an die Mitgliedsvereine des TVV 
weitergegeben.“ 
 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Es erfolgt keine weitere finanzielle Belastung des Verbandes und das Solidarprinzip wird bis in die Vereine 
getragen. 

 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  17.01.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                
 
 
Abstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des Verbandstages    

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 
 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zuzuzuzu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 5 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V....  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Änderung der Finanzordnung – Anlage 2 Beitragsordnung Teil 2 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt die Änderung von Punkt 1.2 der Anlage 2 (Beitragsordnung) der 
Finanzordnung in: 
 
Alt: „1.2.1  Jährliche Einzelmitgliedsbeiträge  
 

Der Mitgliedsbeitrag für Einzelmitglieder beträgt 12,00€ pro Jahr. 
Fälligkeit: 31. Januar eines Jahres nach Rechnungslegung.“  

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Die Anpassung der Finanzordnung erfolgt an die im letzten Jahr geänderte Satzung. Ab sofort ist ein Beitrag 
für Einzelmitglieder definiert. 
 

Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsdium  17.01.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 
 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 6 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 
Antragsteller 

Änderung der Finanzordnung – Anlage 2 Beitragsordnung 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt die Änderung von Punkt 1.3 der Anlage 2 (Beitragsordnung) der Finanzordnung 
in: 
 

1.3 Mannschaftsmeldegeld 
Kreisklasse 75,00 € 
Bezirksklasse 100,00 € 
Landesklasse 125,00 € 
Oberliga 135,00 € 
Thüringenliga 145,00 € 
Breiten-Seniorensportrunden 30,00 € 
Jugendspielbetrieb: U 20, U 18, U 16  20,00 € 
Jugendspielbetrieb: U 14; U 13; U 12 15,00 € 

 
Fälligkeit: 30. Juni des Jahres nach Rechnungslegung 
 
Die Mannschaftsmeldegelder sind für jede am Spielbetrieb teilnehmende Mannschaft zu entrichten. 
Vereinen die nicht am Spielbetrieb teilnehmen bzw. keine Mannschaft melden, wird eine 
Breitensportmannschaft angerechnet. 

 
 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Es findet eine Anpassung der Mannschaftsmeldegelder an die Erhöhung der Meldegelder des Deutschen 
Volleyball-Verbandes statt. Durch die Pflicht, dass jeder Verein eine Mannschaft melden muss, ist die 
Gleichbehandlung gesichert. 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  17.01.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                
 
Abstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des Verbandstages    

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 
 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 7 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Änderung der Finanzordnung – Anlage 2 Beitragsordnung 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt die Einführung von Punkt 1.7 der Anlage 2 (Beitragsordnung) der 
Finanzordnung in: 
 
1.7 Abschlagszahlung Verbandssoftware  
 

Jeder Mitgliedsverein zahlt einen monatlichen Beitrag in Höhe von 1,00 € für die Verwaltungssoftware. 
Die Gesamtsumme von 12,00€ jährlich wird dem Verein mit der Mitgliedsbeitragsrechnung in Rechnung 
gestellt. 

 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Die Kosten für die Verwaltungssoftware, die für Verband, Vereine und Ehrenamt eine Entlastung und einen 
großen Schritt in Richtung moderner Verband ist, sind auf alle Nutzer (Solidargemeinschaft) aufgeteilt. 

 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  18.03.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                
 
 
Abstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des Verbandstages    

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 
 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zuzuzuzu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag abababab. 

 

Anlage 8 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 
Antragsteller 

Änderung der Finanzordnung – Anlage 3 Honorar- und Spesenordnung 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt die Änderung von Punkt 5.1 der Anlage 3 (Honorar- und Spesenordnung) der 
Finanzordnung in: 
 
5.1 Aus– und Fortbildungskosten Trainerassistent, Fachübungsleiter, Trainer  
 
 

Lehrgang Mitglieder Nicht-Mitglieder 

Ausbildung Trainerassistent 55,00 €* 80,00 €* 

Ausbildung Trainer C 100,00 €* 150,00 €* 

Ausbildung Trainer B 250,00 €* 350,00 €* 

Fortbildung Trainerassistent, Fachübungsleiter, Trainer 55,00 €* 80,00 €* 
 

 
(*zzgl. Kosten für Verpflegung u. Übernachtung)  

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Die Mitgliedschaft im Verband wird belohnt und bietet nun bei der Aus- und Fortbildung mehr finanzielle 
Vorteile.  

 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  18.03.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                
 
Abstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des Verbandstages    

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 
 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 9 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 
Antragsteller 

Änderung der Finanzordnung – Anlage 3 Honorar- und Spesenordnung 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt die Änderung des Punkt 5.2.1 der Anlage 3 (Honorar- und Spesenordnung) der 
Finanzordnung in: 
 
5.2.1 Aus- und Fortbildungskosten Schiedsrichter Halle  
 
 

Lehrgang Mitglieder Nicht-Mitglieder 

Ausbildung Jugendschiedsrichter 15,00 € 20,00 € 
Ausbildung Schiedsrichter D-Lizenz 35,00 € 55,00 € 
Ausbildung Schiedsrichter C-Lizenz 45,00 € 65,00 € 
Ausbildung Schiedsrichter BK-Lizenz 45,00 € 65,00 € 
Ausbildung Schiedsrichter B-Lizenz 30,00 € 45,00 € 
Fortbildung Jugendschiedsrichter 10,00 € 20,00 € 
Fortbildung Schiedsrichter/Erwachsene 10,00 € 20,00 € 

 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Die Mitgliedschaft im Verband wird belohnt und bietet nun bei der Aus- und Fortbildung mehr finanzielle 
Vorteile. 

 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  18.03.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                
 
Abstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des VerbandstagesAbstimmungsergebnis des Verbandstages    

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 
 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 10 



Volleyballsportclub Erfurt 05 e.V. 
 

 

Friedrich-Engels-Straße 68, 99086 Erfurt, Tel.: 0361 / 55 49 173 
c/o Maik Hübner 

 

Vorsitzende: 
 

Maik Hübner 01522 2890750 vorstand@vsc-erfurt-05.de 
Christoph March 0172 3553223 http://www.vsc-erfurt-05.de 

 

Thüringer Volleyballverband 
z. Hd. Vorstand 
August-Röbling-Straße 11 
99091 Erfurt           
 
 
VSC Erfurt 05 e.V.  c/o Hübner, Friedrich-Engels-Str. 68, 99086 Erfurt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage zur Absetzung der verpflichtenden  Jugendarbeit und Einführung 
einer Jugendförderabgabe 

 
Hiermit stellen wir, der Volleyballsportclub Erfurt 05 e.V., den Antrag, den Punkt 5.13 der 
Spielordnung (nachwuchspflichtige Ligen) auszusetzen und eine Jugendförderabgabe 
einzuführen. 
Die Jugendförderabgabe soll verpflichtend sein für Vereine, die mit einer Mannschaft in der 
Oberliga oder Thüringenliga antreten und strukturell und personell eine ordentliche 
Jugendarbeit nicht gewährleisten können. Mannschaften die nachweislich eine Jugend-
mannschaft besitzen sollen hingegen von der Abgabe befreit sein. 
 
Die Höhe der Förderabgabe soll sich nach der Ligazugehörigkeit richten. Sie sollte jährlich 
zum Verbandstag neu festgesetzt werden. Als Vorschlag unsererseits sind die folgenden 
Beträge gedacht 
 
Oberliga : 100€ pro Mannschaft und Saison 
Thüringenliga : 200€ pro Mannschaft und Saison 
 
Die Jugendförderabgabe soll, auf Antrag, jenen Mannschaften zu Gute kommen die eine 
Jugendarbeit leisten oder zur Unterstützung der Jugendmannschaften des TVV verwendet 
werden. Alternativen, die Jugend fördernden Verwendungsmöglichkeiten stehen wir 
aufgeschlossen gegenüber (bspw. Fahrtkosten, Bälle, Sommerfest für die Jugendspieler). 
Über die konkrete Verwendung der Mittel sollte auf dem Verbandstag diskutiert werden. In 
jedem Fall soll die Verwendung der Mittel durch den TVV hinreichend dokumentiert werden, 
damit eine Verwendung des Geldes für die Jugendarbeit sichergestellt ist. 
 
 
 
Erfurt, den 10.04.2014 
 
 
 
                                      
Unterschrift  Vorstand                                                                                 

Anlage 11 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 
 
August-Röbling-Str.11 
99091 Erfurt 
E-Mail: info@tv-v.de 

 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt 

am in 

Landesschiedsrichterausschuss 

Antragsteller 

Finanzordnung Punkt 4  

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

4. Honorare 
  
4.1 Die Teilnehmerzahl pro Lehrgang sollte grundsätzlich mindestens 12 Personen betragen. Bei einer 
geringeren Zahl angemeldeter Teilnehmer entscheidet die Geschäftsstelle im Einvernehmen mit den 
jeweiligen Ausschussvorsitzenden darüber ob der Lehrgang stattfindet.  
 
4.2 Honorarsätze 
 

Ausbildung Schiedsrichter/Trainer/Trainerassistent  15,00 €  
Fortbildung Schiedsrichter/Trainer/Trainerassistent  15,00 €  
andere/weitere Tätigkeiten für den TVV (nicht Aus- und Fortbildung)  15,00 € 

 

 
Die Honorarsätze bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen beziehen sich jeweils auf eine Unterrichtseinheit 
von 45 Minuten. Für Gast-Referenten (z.B. aus anderen Landesverbänden) ist das Honorar im Voraus mit der 
Geschäftsstelle und dem jeweiligen Ausschussvorsitzenden abzustimmen. Für Honorare für Tätigkeiten für den 
TVV, die nicht Aus- und Fortbildungen betreffen, ist ebenfalls die Genehmigung der Geschäftsstelle im Vorfeld 
der Maßnahme einzuholen. 
 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  02.05.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 12 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 
 
August-Röbling-Str.11 
99091 Erfurt 
E-Mail: info@tv-v.de 

 

 

Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt 

am in 

Erfurter Volleyballclub 

Antragsteller 

Spielordnung Punkt 5.13  

Betreff 

 

Beschlussvorschlag 
 

 
 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

 
 

Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  02.05.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                

 

Abstimmungsergebnis des Verbandstages 
      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 13 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 
 
August-Röbling-Str.11 
99091 Erfurt 
E-Mail: info@tv-v.de 

 

 

Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt 

am in 

Erfurter Volleyballclub 

Antragsteller 

Lehrordnung – Anlage 7  

Betreff 

 

Beschlussvorschlag 
 

 
 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

 
 

Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  02.05.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                

 

Abstimmungsergebnis des Verbandstages 
      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 14 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 
 
August-Röbling-Str.11 
99091 Erfurt 
E-Mail: info@tv-v.de 

 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt 

Am in 

Landesspielwart 

Antragsteller 

Einführung einer geregelten Entschädigung für Staffelleiter und Ergebnisdienstbeauftragte des TVV e.V. 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Für Staffelleiter der Jugend und BK Für Staffelleiter der Jugend und BK Für Staffelleiter der Jugend und BK Für Staffelleiter der Jugend und BK ----    TL:TL:TL:TL:    
    
Staffelleiter einer Erwachsenen-Staffel erhalten auf Antrag 5,00 €/Mannschaft in der entsprechen geführten 
Staffel. 
 
Staffelleiter einer Jugend-Staffel erhalten auf Antrag 4,00 €/Mannschaft in der entsprechen geführten Staffel. 
 
Der Antrag auf Erstattung der Pauschale ist bis zum 31.12. der entsprechenden Saison an den TVV zu 
senden. Die Pauschale wird im Februar/März des Folgejahres an den Staffelleiter/die Staffelleiterin 
ausgezahlt. Kosten, die über den Pauschalbetrag hinausgehen, können auf Antrag (Abrechnung auf den 
Formularen), mit Einreichung des entsprechenden Beleges, in begründeten Fällen erstattet werden. 
 
Ergebnisdienstbeauftragte:Ergebnisdienstbeauftragte:Ergebnisdienstbeauftragte:Ergebnisdienstbeauftragte:    
    
Staffelleiter oder andere Personen, die mit der Pflege des Ergebnisdienstes betraut sind erhalten pauschal 
5,00 €/Saison. Die Pauschale ist auf den entsprechenden Formularen abzurechnen. 
 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Mit der Einführung der Staffelleiterpauschale entfallen die Einzelabrechnungen für die entstandenen Kosten. 

 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  02.05.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 15 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 
 
August-Röbling-Str.11 
99091 Erfurt 
E-Mail: info@tv-v.de 

 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt 

am in 

Landesspielwart 

Antragsteller 

Landesspielordnung - Strafordnung 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Alt 
Strafordnung 

 
1.  Geldbußen für Pflichtspiele 
1.1  Nicht einheitliche Spielkleidung (Trikot, Hose/je Spieler)    5,-€ 
1.2  Fehlen der vorgeschriebenen Spielernummern auf dem Trikot / je Spieler 
1.3  Nicht ordnungsgemäße Spielanlage, 

z.B. fehlende Anzeigetafel, Antennen, Spielberichtsbogen,  
unvollständige Feldmarkierung       5,-€ 
nicht ordnungsgemäße Netzanlage/je Mangel     10,-€ 

1.4  Nicht ordnungsgemäße Führung des Spielberichtsbogens     10,-€ 
1.5  Verspätete Einsendung des Spielberichtsbogens an den Staffelleiter   10,-€ 
1.6  Verlust von Spielberichtsbogen        15,-€ 
1.7  Verspätete oder versäumte Meldung der Spielergebnisse an den Ergebnisdienst  15,-€ 
1.8  Nichtantreten von Mitgliedern des Schiedsgerichtes bei Fehlen  

- des 1. Schiedsrichters         26,-€ 
- des 2. Schiedsrichters         26,-€ 
- des Protokollanten         10,-€ 
Bei verspätetem Antreten der unter 1.8 Genannten wird jeweils  
die Hälfte der angegebenen Strafen angesetzt.  
(Schiedsgericht muss spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn anwesend sein.) 

1.9  Leitung von Spielen durch 1. und/oder 2. Schiedsrichter mit nicht ausreichender Lizenz  10,-€ 
1.10  Spielverlegung entsprechend TVV/SO – 13.1       25,-€ 
  
NeuNeuNeuNeu    
Strafordnung 

 
1.  Geldbußen für Pflichtspiele 
1.1  Nicht einheitliche Spielkleidung (Trikot, Hose/je Spieler)    5,-€ 
1.2  Fehlen der vorgeschriebenen Spielernummern auf dem Trikot / je Spieler  5,5,5,5,----€€€€ 
1.3  Nicht ordnungsgemäße Spielanlage, 

z.B. fehlende Anzeigetafel, Antennen, Spielberichtsbogen,  
unvollständige Feldmarkierung jejejeje                    5,-€ 
nicht ordnungsgemäße Netzanlage/je Mangel     10,-€ 

1.4  Nicht ordnungsgemäße Führung des Spielberichtsbogens                                                                                                                             10,-€ 
1.5  Verspätete Einsendung des Spielberichtsbogens  

an den Staffelleiter ((((pro Spieltagpro Spieltagpro Spieltagpro Spieltag))))                                 25252525,,,,----€€€€ 
1.6  Verlust von Spielberichtsbogen  (je Spielberichtsbogen)(je Spielberichtsbogen)(je Spielberichtsbogen)(je Spielberichtsbogen)    15,-€ 
 

Anlage 16 



1.7  Verspätete oder versäumte Meldung der Spielergebnisse an den Ergebnisdienst  
(je (je (je (je SpieltagSpieltagSpieltagSpieltag))))         15,-€ 

1.8  Nichtantreten von Mitgliedern des Schiedsgerichtes bei Fehlen  
- des 1. Schiedsrichters         26,-€ 
- des 2. Schiedsrichters         26,-€ 
- des Protokollanten         10,-€ 
Bei verspätetem Antreten der unter 1.8 Genannten wird jeweils  
die Hälfte der angegebenen Strafen angesetzt.  
(Schiedsgericht muss spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn anwesend sein.) 

1.9  Leitung von Spielen durch 1. und/oder 2. Schiedsrichter mit nicht ausreichender Lizenz  10,-€ 
1.10  Spielverlegung entsprechend TVV/SO – 13.1       25,-€ 
 
 
 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Klare Definition der Strafen in der Strafordnung.  

 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  02.05.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.   

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

25.05.2013 Erfurt 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Haushaltsplan 2015 
Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Verbandstag beschließt den Haushaltsplan 2015 für den Thüringer Volleyball-Verband e.V. 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Der Thüringer Volleyball-Verband e.V. kann auf der Grundlage seines Haushaltsplans 2015 die 
satzungsgemäßen Aufgaben wahrnehmen. 

 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

     
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      
                

 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 
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Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweizer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Bestätigung des Beachwarts 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Jeffrey Bierwirth wird als Ausschussvorsitzender des Beachausschusses vom Verbandstag bestätigt. 
 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Der Beachausschuss ist wieder mit einem Vorsitzenden besetzt. 

 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  13.11.2013   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 
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Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweizer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Bestätigung des Spielwarts 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Thomas Fienhold wird als Ausschussvorsitzender des Spielausschusses vom Verbandstag bestätigt. 
 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Der Spielausschuss ist wieder mit einem Vorsitzenden besetzt. 

 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  17.01.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 

 

Anlage 19 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweizer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Einsetzen einer Leistungssportordnung  

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Siehe Anlage. 
 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Der Thüringer Volleyball-Verband e.V. gibt sich eine Leistungssportordnung, kurz LeistSpO. 

 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

     
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 
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Leistungssportordnung (TVV/LeistSpO) 

Thüringer Volleyball-Verband e.V. 



 

[2] 
 

 
1 Zielstellung 
 
1.1 Die Leistungssportordnung legt den Aufbau und die Arbeitsweise des Bereiches 
Leistungssport im Thüringer Volleyball-Verband e.V. (TVV), insbesondere für den Nach-
wuchsleistungssport, fest. 
 
1.2 Die LeistSpO dient der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des TVV. 
 
 
2 Mitzubeachtende Regelungen 
 
2.1 Bei der Umsetzung der LeistSpO werden die bestehenden Gremien des Deutschen 
Volleyball-Verbandes e.V. (DVV), der Deutschen Volleyball-Jugend (DVJ), des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) sowie des Landessportbundes Thüringen e.V. und de-
ren Regelungen (LSB) beachtet. 
 
2.2 Bestandteil der LeistSpO sind auch Ausführungsbestimmungen zur Regelung der 
Zuständigkeit und Aufgaben im Einzelnen. Diese werden vom Präsidium auf Vorschlag 
des Ausschusses für Leistungssport in Kraft gesetzt. 
 
2.3 Für alle Sportlerinnen und Sportler sowie sämtliche im Leistungssportwesen täti-
gen Personen (Trainer, Betreuer usw.) gelten die Rahmenrichtlinien zur Bekämpfung des 
Dopings des DOSB und die Anti-Doping-Ordnung des DVV. Von allen in dieser Ordnung 
handelnden Personen ist der Ehrenkodex des LSB anzuerkennen. 
 
2.3 In der LeistSpO sind alle Personen- und Funktionsbezeichnungen auf Männer und 
Frauen in gleicher Weise bezogen. 
 
 
3 Leistungssportausschuss (LeistSpA) 
 
3.1 Die Interessen der Leistungssportler im TVV werden durch den Leistungssportaus-
schuss (LeistSpA) vertreten. 
 
3.2 Ihm gehören ständig an: 

a) Vizepräsident Leistungssport 
b) bis zu vier fachlich anerkannten Personen 
c) Landestrainern der männlichen Auswahlkader 
d) Landestrainer der weiblichen Auswahlkader 

 
Zusätzlich können angehören: 

e) je ein Vertreter der Regionalstützpunkte. 
 
3.3 Den Vorsitz des LeistSpA hat der Vizepräsident Leistungssport inne. Er wird durch 
den Verbandstag gewählt. Die fachlich anerkannten Personen werden vom LeistSpA vor-
geschlagen und durch das Präsidium für eine Wahlperiode berufen. 

 
3.4 Die Vertreter der Stützpunkte werden durch die Gremien in den Regionalstütz-
punkten berufen. 
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3.5 Die Mitglieder nach Punkt c bis e sind im LeistSpA beratend tätig. Sie haben ein 
Antrags- und Rederecht, sind aber nicht abstimmungsberechtigt. 
 
3.6 Der LeistSpA wird durch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des TVV bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben unterstützt. Näheres regeln Geschäftsverteilungs-plan der Ge-
schäftsstelle und Stellenbeschreibung der Mitarbeiter. 
 
3.7 Auf Vorschlag des Vizepräsidenten Leistungssport können vom LeistSpA weitere 
Mitglieder für die Dauer von 2 Jahren für bestimmte Aufgaben (z.B. temporäre Projekte) 
berufen werden. Diese Berufung bedarf der Zustimmung des Präsidiums. 
 
3.8 Zu den Sitzungen des LeistSpA kann der Vorsitzende Referenten und Gäste einla-
den. 
 
 
4 Aufgaben des Leistungssportausschusses 
 
4.1 Der Leistungssportausschuss ist das Gremium im TVV, welches Beschlüsse von 
grundsätzlicher, weitreichender und nachhaltiger Bedeutung für den Leistungssportbe-
reich vorbereitet und zur Entscheidung dem Präsidium vorlegt. 
 
4.2 Der LeistSpA ist zuständig für die 
 
 Organisation der Leistungssportförderung, 
 Bildung von Auswahlmannschaften des TVV, 
 Durchführung von Repräsentativvorhaben. 

 
Unter Repräsentativvorhaben werden Auswahlspiele und entsprechende Vorbereitungs-
maßnahmen der Auswahlmannschaften des TVV und des DVV, soweit Spieler aus Mit-
gliedsvereinen des TVV daran beteiligt sind, verstanden. 
 
4.3 Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 
 
 Mitwirkung bei der Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, 
 Erfolgssteuerung der Landeskader, 
 Berufung und Abberufung der Kadertrainer, 
 Evaluation und Fortschreibung der Arbeitsplatzbeschreibung der hauptamtlichen 

Landestrainer, 
 Festlegung der Kaderstruktur, 
 Festlegung der Stützpunktstruktur, 
 Berufung und Abberufung der Stützpunkttrainer, 
 Erarbeitung und Fortschreibung der Leistungssportkonzeption, 
 Aktionsplanung und Terminierung der Landeskadermaßnahmen, 
 Überwachung der Kadermaßnahmen, 
 Planung, Organisation und Durchführung von regionalen und zentralen Sichtungs-

veranstaltungen, 
 Erörterung grundlegender Fragen des Leistungssports in Thüringen, 
 Überwachung der sportmedizinischen Betreuung der Kaderspieler, 
 Kontaktpflege und Kooperationen im Bereich Spitzensport (Bundesliga, National-

mannschaften, sportmedizinische Betreuung etc.), 
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 Mitwirkung an der Vermarktung und der Öffentlichkeitsarbeit des TVV in Fragen 
des Leistungs- und Spitzensports, 

 Organisation und Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem für die Sportart 
Volleyball zuständigem Sportgymnasium. 

 
 
5 Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder des LeistSpA 
 
5.1 Ausschussvorsitzender 
 
a) Der Vizepräsident Leistungssport ist der hauptverantwortliche Funktionär für den 

Nachwuchsleistungssport im TVV und leitet den Leistungssportauschuss. 
 
b) Er ist berechtigt, alle diesbezüglichen Entscheidungen zu treffen, sofern nicht 

durch die Satzung, Ordnungen u. ä. des TVV andere Zuständigkeiten bestimmt 
sind. 

 
c) Der LeistSpA-Vorsitzende vertritt die Interessen des Leistungssports und insbe-

sondere der Auswahlmannschaften im TVV und im Präsidium. 
 
d) Er ist den im TVV tätigen Trainern fachlich vorgesetzt und ihnen gegenüber wei-

sungsberechtigt. 
 
e) Der LeistSpA-Vorsitzende spricht Berufungen zu Repräsentativorhaben des TVV 

aus. Er schlägt geeignet erscheinende Nachwuchskräfte für die Nominierung zum 
Bundeskader vor. 

 
f) In dringenden Fällen kann der Ausschussvorsitzende alle Maßnahmen treffen, zu 

denen gemäß dieser Ordnung der LeistSpA berechtigt ist. Die Dringlichkeit ist dem 
Präsidium und dem LeistSpA innerhalb von 3 Tagen nach Treffen der Entschei-
dung mit Begründung bekannt zu geben. 

 
5.2  Ausschussmitglieder 
 
a) Die Mitglieder des LeistSpA beteiligen sich aktiv an der Lösung der an den Aus-

schuss gestellten Aufgaben. 
 

b) Dazu zählen insbesondere die 
 
 regelmäßige Teilnahme an den Zusammenkünften des LeistSpA, 
 Übernahme und Erfüllung von Aufträgen, 
 Wirkung als Multiplikator für den Leistungssport im TVV gegenüber seinen Mit-

gliedsvereinen und anderen Organisationseinheiten. 
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6 Ausführungsbestimmungen  
 
Zur LeistSpO gehören Ausführungsbestimmungen nach Punkt 2.2, die alle mit der 
LeistSpO zusammenhängenden Aufgaben erläutern. Sie werden regelmäßig vom 
LeistSpA auf ihre Durchführbarkeit hin überprüft und den Erfordernissen angepasst. 
 
 
7 Finanzen 
 
7.1 Die Planung von Leistungsförderungsmaßnahmen und Repräsentativ-vorhaben 
des TVV obliegt dem LeistSpA im Rahmen seiner Haushaltsplanung und –überwachung. 
 
7.2 Die Planung ist nach Vorgaben des Präsidiums zur Übernahme in den Gesamt-
Haushaltsplan des TVV in der Geschäftsstelle termingerecht und vollständig vorzulegen. 
 
 
8 Inkrafttreten 
 
Diese Leistungssportordnung wurde vom Präsidium am 06.12.2013 beschlossen und 
tritt mit ihrer Veröffentlichung in der Internetpräsentation des TVV in Kraft. 



Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V. 
 
August-Röbling-Str.11 
99091 Erfurt 
E-Mail: info@tv-v.de 

 

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.5.2014 Erfurt 
am in 

Klaus-Peter Hutzsc - TVV / KV Osth 
Antragsteller 

- Durchsetzung des Beschlusses vom VT am 25.5.2013 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

zur Änderung der Spielordnung (TVV/SO) Pkt. 11.2 )- Aufstiegsregelung Bezirks-/Landesklasse und 
Anhang zur Spielordnung (TVV/SO) - Meldebogen - Aufsteiger für die Saison 
 
Der abgestimmte Antrag ist nicht im Protokoll aufgeführt. 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Die  Aufsteigsregelung der saison 2013/14 wäre nicht nach der TVV/SO erfolgt.  

 
 
Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium          
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

                

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 
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Thüringer Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband e.V. 
Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.  

 
Antrag/Beschlussvorlage zum ordentlichen Verbandstag 

24.05.2014 Erfurt, Albert-Schweitzer-Gymnasium 

am in 

Präsidium 

Antragsteller 

Verbandstag 2015 

Betreff 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der nächste ordentliche Verbandstag findet am 30. Mai 2015. Der Ort wird vergeben. 

 
Auswirkungen bei Antragsannahme 
 

Entsprechend Pkt. 8.5 der Satzung des Thüringer Volleyball-Verband e.V. legt der Verbandstag Datum und Ort 
des nächsten ordentlichen Verbandstages fest.  
 
Mitglieder und Organe können sich langfristig darauf vorbereiten. 

Der Antrag wurde beraten im in seiner Sitzung am mit dem Ergebnis 
         

Präsidium  18.03.2014   
Antrag wird 
befürwortet 

 Antrag wird 
nicht 
befürwortet 

      

                
 
 
Abstimmungsergebnis des Verbandstages 

      

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltungen 

 

 Der Verbandstag stimmt    dem Antrag zu.  Der Verbandstag lehnt den Antrag ab. 
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